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§1

DerKteingartenvereinführtdenNamen P I O N I E R I N S E L
und hat seinen sitz in 3400 K[OStef neUbUfg
Er ist ein ideetter, nicht auf Gewinn berechneter, Verein i.S.d. Bestimmungen des
Bundesgesetzes über Vereine (Vereinsges etz2002- VerG).

lnsbesondere zur wechsetweisen Kommunikation im Rahmen der Kteingartenbewegung und
Rechtsberatung ist der Verein dem Landesverband der Kteingärtner und Siedter
Niederösterreichs und dem Zentratverband der Kteingärtner und Siedter Österreichs ats
ordenttiches Mitgtied beigetreten.

§21Zweckund Ziete

Der Verein erstrebt die Förderung des Kteingartenwesens und die Vertretung gemeinsamer
I nteressen seiner M itgtieder.

Dazu gehören insbesondere folgende MaBnahmen:

a) Pachtung von Grundftächen und Übertassung dersetben an die Mitgtieder zur
kteingärtnerischen Nutzung i.S. des § l Abs I KIGG (Kteingartengesetz, BGB[ 1959/6).
Festgehatten wird, dass dem Verein am GroBtei[ der Grundftächen, auf denen sich die seinen
Namen tragende Kteingartenantage befindet, auf unbestimmte Zeit Generatpachtrechte
gegen über dem Chorherrenstift Klosterneu burg zustehen.

b) Förderung der attgemeinen und fachtichen Bitdung der Vereinsmitgtieder. Durchführung
theoretischer und praktischer Schutung durch speziette Fachgruppen, Abhattung von
Fachvorträgen und Ausstettungen, des Weiteren die Prämierungvorbitdticher Leistungen auf
den Gebieten des Kteingartenwesens und der ökotogischen Landschaftsgestattung.

c) Vermitttung der vom Zentrat- oder Landesverband herausgegebenen Zeitschriften und
Rundschreiben und sonstigen Pubtikationen.

d) Vermitttung öffentticher und privater Mittel zur Schaffung gemeinsamer Einrichtungen,
günstiger Kredite und Versicherungen. Des Weiteren der Ankauf kostengünstiger
Gartenprodukte, Hitfsmittet für den Gartenbau und die nicht gewinnbringende Abgabe
dersetben an die Vereinsmitgtieder.

e) Beratung der Mitgtieder in Angetegenheiten der Bebauung und Bewirtschaftung ihrer
Kteingärten. Erteitungvon Rechtsauskünften in Kteingartenangetegenheiten insbesondere mit
Hitfe des Landes- oder Zentratverbands der Kteingärtner.

0 Errichtung und Erhattung eines eigenen Vereinsheimes; eines Sportptatzes;Stromversorgung
und - nach Maßgabe der im Hochwasserschutzgebiet gegebenen technischen und rechttichen
Mögtichkeiten - der Wasserversorgung und der AbwasserOentsorgung der Gärten der
Mitgtieder.
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§ 3 / Mitgtiedschaft

Der Verein besteht aus:
a) ordenttichen Mitgtiedern,
b) Anschl.ussmitgtiedern
c) fördernden Mitgtiedern und
d) Ehrenmitgliedern,

Ordenttiche Mitgtieder:
Ats ordentl.iches Mitgtied kann jede natürtiche Person aufgenommen werden, der
Grundnutzungsrechte, in der Reget Unterpachtrechte, an einem in der Kl.eingartenantage des
Vereins getegenen Kteingartenparzette zustehen. Ertangen Ehegatten, eingetragene Partner oder
Lebensgefährten (§ 3 Abs 2 KIGG) gemeinsam Unterpachtrechte an einem Kteingarten, dann
können beide ats ordenttiche Mitgtieder in den Verein aufgenommen werden.
Über den schrifttich zu stetlenden Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet die
Vereinsteitung. Aufnahmeanträge von Personen, denen die Rechte aus einem Unterpachtvertrag
an einem Kl,eingarten gem. § 14 KIGG übertragen werden, oder die Unterpachtrechte im Fatl.e des
Todes des Unterpächters nach § 15 K[GG fortsetzen, können vom Vorstand nur aus wichtigen
Gründen abgetehnt werden.
Dem Mitgtied sind die Vereinssatzungen und die GARTENORDNUNG für Kteingärten im
Bundestand Niederösterreich, ertassen vom Landesverband der Kteingärtner Niederösterreich in
gettender Fassung (im Fotgenden kurz GARTENORDNUNG genannt) gegen

Ü bernahmebestätigung auszufotgen.

Ats Anschtussmitgtieder können Ehegatten, eingetragene Partner oder Lebensgefährten
ordentticher Mitgtieder und vol,tjährige Kinder ordentticher Mitgl.ieder auf deren Antrag
aufgenommen werden. Wer Lebensgefährte ist, richtet sich nach den in § 14 KIGG i.V.m. § 14 Abs
3 2. Satz MRG bestimmten Voraussetzungen, deren Erfüttung mit dem Antrag zu bescheinigen ist.
Einem Anschtussmitgtied steht das passive Wahtrecht in atte Funktionen derVereinsorgane (§ 1 1)

zu. Auch ist es berechtigt, an der MitgLiederversammtung ohne Stimmrecht teitzunehmen. Die
Anschtussmitgtiedschaft endet jedenfatts mit Ertöschen der sie voraussetzenden ordenttichen
Mitgtiedschaft.

Ats fördernde Mitgtieder können natürtiche oder juristische Personen aufgenommen werden,
die sich um das Kteingartenwesen besondere Verdienste erworben haben.

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um die Vereinsgeschicke
besonders verdient gemacht und herausragende Leistungen auf den Gebieten des
Kteingartenwesens in Niederösterreich erbracht haben.

§ 4 / Rechte und Pftichten der Mitgtieder

1) Ordenttiche Mitgtieder und Anschtussmitgtieder haben das Recht, die gemeinsamen
Vereinseinrichtungen zu nutzen. Die Nutzungsrechte an den Kl.eingärten ergeben sich aus den
mit dem Verein ats Generatpächter abgeschtossenen Unterpachtverträgen. Ordenttiche
Mitgtieder sind in der Mitgtiederversammtung (§ 12) teiLnahme- und stimmberechtigt. Sie
können sich von einem anderen ordenttichen Mitgtied oder Anschtussmitgtied mit schriftticher
Vottmacht vertreten [assen. Jeder Vertreter kann nur f ür einen Vertretenen einschreiten.

2) Ordentl,iche Mitgtieder haben das aktive und passive Wahtrecht für al.te Vereinsämter. Es

entfäLlt aber auf jeden in der Kleingartenanlage vorhandenen Kleingarten nur eine
Stimme. Doppelte Stimmabgaben, die auf einen Kleingarten entfatlen, sind ungüttig.

3) Die Vereinsmitgtieder sind verpftichtet, außer den Statuten des Vereines die
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GARTENORDNUNG (s. § 3), die einschtägigen Gesetze, insbesondere das Nö
Kteingartengesetz, und die statutengemäß zustande gekommenen Beschl.üsse der
Vereinsorgane zu beachten. Sie haben weiters die von der Mitgtiederversammtung
beschtossenen Beitragszahtungen an den Verein, an den Landes- und ZentraLverband, sowie
die festgesetzten Umtagen, Gebühren oder im lnteresse des Vereines erfordertichen
sonstigen Zahtungen, so insbesondere das an das Chorherrenstift Ktosterneuburg
abzuführende Entgett für die Benützung der Zufahrtsstraße zur Kteingartenantage,
f ristgerecht zu entrichten.

4) Die Vereinsmitgtieder sind verpftichtet, ihre Kteingärten nach Maßgabe des
Unterpachtvertrags, der Statuten und der GARTENORDNUNG zu bewirtschaften, und das
Ansehen, die Bestrebungen und gemeinsamen lnteressen des Vereines zu unterstützen.

5) Erweist es sich im gemeinschafttichen Vereinsinteresse, etwa zur Verbesserung der
lnf rastruktur oder il)r Parzettierung der Kteingartenantage ats erfordertich, eine
Ftächenänderung an der vom Vereinsmitgtied benutzten Kteingartenparzette vorzunehmen,
dann hat das davon betroffene Vereinsmitgtied eine sotche zu dutden, dies gegen
Entschädigung durch den Verein für attfättige Nutzungsminderung. Unter einem hat eine
Anpassung des Unterpachtvertrags hinsichttich Ftächengröße und Unterpachtzins
stattzuf inden.

6) Jedes Vereinsmitgtied ist verpftichtet, dem Vorstand oder von diesen beauftragten
Erfüttungsgehitfen das Betreten und die Besichtigung seiner Kteingartenparzette sowie der
darauf befindtichen Bautichkeiten und Kutturen gegen Voranmeldung zu gestatten. Bei
Gefahr in Verzug ist dies auch ohne Einwittigung zul.ässig. Jedes Vereinsmitgtied ist ferner
verpf lichtet, die aus gemeinsamen Mittetn errichteten und erhattenen
Gemeinschaftseinrichtungen schonend zu behandetn.
Die Vereinsmitgtieder haben sich an Schädtingsbekämpf ungsmaßnahmen zu beteil.igen, die
vom Verein veranstattet werden.

7) Die Vereinsmitgtieder sind verpftichtet, auf eigene Kosten die in ihren Gärten vorhandenen
Bäume auf Stand- und Bruchsicherheit überprüfen und erfordertichenfatts fätten zu lassen.

8) lm Bereiche der gesamten Kteingartenantage dürfen weder Modettfl.ugzeuge noch Drohnen
betrieben werden.

§ 5 / Beendigung der Mitgtiedschaft

Die Mitgtiedschaft ertischt:
a) durch Kündigung seitens des Vereinsmitgtieds (s 6)
b) durch Abteben des Mitgl.iedes (§ 7)
c) infotge Aussch[usses (§ 8)
d) mit Beend igu ng des U nterpachtverhättnisses
e) mit der Auftösung des Vereines (§ 17)

§ 6 / Kündigung seitens des Vereinsmitgtieds

Die Vereinsmitgtiedschaft kann unter Einhattung einer 3-monatigen Kündigungsfrist zum
Jahresende aufgekündigt werden. Sie ist gegenüber dem Vorstand schrifttich zu erktären.
Es wird darauf hingewiesen, dass sowoht die Kündigung der Mitgtiedschaft wie auch der
rechtswirksame Ausschtuss aus dem Verein (s. § 8) für den Verein ats Generatpächter einen
wichtigen Grund zur Kündigung des Unterpachtvertrags gem. § 12 Abs 2 KIGG erfüttt.

§ 7 / Ertöschen der Mitgtiedschaft durch Abteben

Die Mitgtiedschaft im Verein endet mit dem Tod des Vereinsmitgtieds. Das rechttiche Schicksat
des Unterpachtvertrags richtet sich ausschtießtich nach den Bestimmungen des s 1S KIGG.
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§ 8 / Ausschtießung (2.B. gem. §12 Abs. 2 K[GG)

Das Vereinsmitgtied kann nur aus wichtigen Gründen durch Beschtuss des Vorstands aus dem
Verein ausgeschlossen werden. Vor Beschtussfassung ist dem Vereinsmitgtied rechttiches
Gehör durch schriftl.iche Mitteitung atter zum Ausschtuss herangezogenen Gründe und
Getegenheit zur SteLtungnahme innerhatb einer angemessenen Frist zu gewähren. Gegen den
Ausschtuss ist vor attfättiger Anfechtung vor Gericht das Schiedsgericht anzurufen (s 16). Die
Mitgtiedschaftsrechte ruhen bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts bzw. des ordenttichen
Gerichts.

§ 9 / Aufwandsentschädigungen

(entfättt, weit nicht Gegenstand der VereinsmitgLiedschaft, sondern des
UnterpachUerhättnisses, und fol.gl.ich ausschtießtich und abschtießend in § 16 KIGG geregettl)

§ 10 / Betriebsmittel und Beiträge

1) Das Vereihsvermögen wird insbesondere aus den Mitgtieds- und lnvestitionsbeiträgen,
Beitrittsgebühren, spenden, subventionen oder vermächtnissen gebitdet.

2) Das Vereinsvermögen dient ausschtieBtich zur Erfüttung der statutarisch festgetegten
Vereinszwecke und ist bestens und nutzbringend im Sinne der Mitgtieder zu verwenden.

3) Die Höhe des jährtichen Mitgtiedsbeitrages, der Beitrittsgebühren, von lnvestitionsbeiträgen
und Beitragszahtungen anderer Art (s. § 4.3) sowie die Art der Entrichtung werden von der
M itgtiederversamm [ung beschtossen.

§ 11/Vereinsorgane

sind:
a) die Mitgtiederversamm tu ng (Genera lversamm tu ng §1 2)
b) das Leitungsorgan (die Vereinsteitung/Vorstand s13)
c) d as Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat/Kontrotte s1 4)
d) die Rechnungsprüfer (§15)

e) das Schtichtungseinrichtung (Schiedsgericht s1 6)

Das Vereinsjahr beginnt und endet mit dem Katenderjahr.

Zur Ausübung der Funktionen der Vereinsorgane können nur ordenttiche Vereinsmitgtieder und
Anschlussmitgtieder bestetttwerden, ausgenommen Rechnungsprüfer und Einzetschiedsrichter.
Die Funktionen sind ehrenamttich auszuüben. Davon grundsätztich ausgenommen ist nur das
Amt der Rechnungsprüfer, sofern es sich dabei um eine hauptberuftich ausgeübte
Erwe rbstätigke it (2. B. Steuer- od er Verm ögensberater) ha nd ett.

Die Vereinsfunktionäre werden mit Ausnahme der Rechnungsprüfer, der Einzetschiedsrichter
und der Mitgtieder des Wahtkomitees auf eine Funktionsdauer von fünf Jahren gewähtt. Auch
mehrmal.ige Wiederwaht ist zutässig.

§ 12 / Mitgtiederversammlung und Wahtkomitee

1) Die ordenttiche Mitgtiederversammtung ist attjährtich bis spätestens 30. Juni durch den
Vorstand einzuberufen. Mindestens 21 Tage vorher sind atte Mitgtieder hierzu schrifttich
einzuladen. Die Mitgtiederversammtung ist beschLussfähig, wenn mindestens die Hätfte der
ordenttichen Mitgtieder anwesend ist, jedenfatts aber ohne Rücksicht auf die Zaht der
Erschienenen eine hatbe Stunde nach Eröffnung der Mitgtiederversammtung. Die
Abstimm u ngen/Wahten erfotgen mit Ha ndzeichen.
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Stimmengteichheit gitt ats Abtehnung.

Beschtüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittetmehrheit der anwesenden
ordenttichen Mitgtieder. Der Beschluss zur Auftösung des Vereins bedarf einer Mehiheit von
mindestens zwei Drittetn atler ordenttichen Vereinsmitgtieder (§ 17). Atte anderen Beschtüsse
erfotgen mit einfacher Stimmenmehrheit.

Von der Mitgtiederversammtung, die unmittetbar jener vorangeht, in der die Neuwaht des
Vorstands, der Kontrotte, der Rechnungsprüfer oder des Einzetschiedsrichters bzw. des
Ersatzschiedsrichters stattzufinden hat (somit für gewöhntich bei der Mitgtiederversammtung
ein Jahr vor dem Wahtjahr) sind die Mitgtieder des aus drei ordenttichen Mitgtiedern
bestehenden Wahlkomitees zu wähten. Die Mitgtieder des Wahtkomitees einigen sich
untereinander auf den Sprecher des Wahl.komitees. Aufgabe des Wahtkomitees ist es, der
Vereinsteitung rechtzeitig (spätestens 28 Tage)vor der anstehenden Waht geeignete Personen
f ür die neu zu bestettenden Funktionäre namhaft zu machen.

Wahtmodus:
1) Waht der Vereinsorgane (Listenwaht)

a) Leitungsorgan/Vereinsl.eitungA/orstand (mindestens 1 Obmann +2 Stettvertreter, 1

Schriftführer und dessen Stettvertreter sowie 1 Kassier und dessen Stettvertreter)
b) Aufsichtsorgan/Aufsichtsrat/Kontrotte (3 Mitgtieder)
c) Rechnungsprüfer (2 Mitgtieder)
d ) Sch ied sge richt/Sch tichtu ngsein richtu ng (fatts notwend ig)

2) Die Punkte a), b) und c)werden jeweits in einer eigenen Liste abgestimmt.
3) Die Waht der Vereinsorgane erfotgt nach Listen (Listenwaht).

Abgestimmt wird daher nur über in Listen zusammengefasste Wahtvorschtäge. Das
Wahtkomitee hat mindestens einen Wahtvorschtag pro Kotl.egiatorgan zu erstatten. Jede
Person darf nur auf einer Liste kandidieren.

Die Vereinsteitung/Der Vorstand hat die nominierten Kandidaten in der Eintadung zur
Mitgtiederversammtung, spätestens aber unmittetbar nach deren Eröffnung bekanntzugeben.
Das Wahtkomitee hat das Abstimmungs- bzw. Wahtergebnis zu ermittetn, in einem protokott
festzuhatten, vor der Mitgtiederversammtung zu verkünden, und von den Gewähtten die
Wahtannahmeerktärung einzuhol.en. Für den Fat[, dass ein Kandidat einer gewähtten Liste seine
Waht nicht annehmen sottte, ist die Waht des gesamten Vereinsorgans sofort zu wiederhoten.
Nachnominierungen in der Mitgtiederversammtung sind in diesem Fatt zutässig.
Personen, die sich der Waht zu einem Vereinsorgan stetten wotten, haben dies bis spätestens
30.04. des Jahres in dem die Mitgtiederversammtung in der die Waht stattfinden sott, beim
Sprecher des Wahtkomitees bekanntzugeben.
Über die Güttigkeit der abgegebenen Stimmen entscheidet das Wahtkomitee mit
Stimmenmehrheit. Waht- und Abstimmungsergebnisse können von ordenttichen Mitgl.iedern vor
dem sch iedsgericht/der schtichtu ngsein richtu ng angefochten werden.

2) Eine außerordenttiche Mitgtiederversammtung kann jederzeit vom Vorstand einberufen
werden. Sie ist einzuberufen, wenn dies von der Kontrotte oder von den Rechnungsprüfern
unter Bekanntgabe der Tagesordnung oder von einem Zehntet der ordenttichen Mitgtieder
vertangt wird. Kommt der Vorstand der Aufforderung der Kontrotte oder der Rechnungsprüfer,
eine außerordenttiche Mitgtiederversammtung einzuberufen innerhatb gesetzter Frist nicht
nach, dann sind diese Vereinsorgane setbst berechtigt, eine außerordenttiche
Mitgtiederversammtung einzuberufen und zu teiten.
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3) Den Vorsitz in der Mitgtiederversammtung führt der Obmann oder einer seiner €tetlver-
treter*innen.
Der Zentral.verband der Kteingärtner und der Landesverband NÖ sind zur Teitnahme an den
Mitgtiederversammtungen einzutaden. Sie nehmen mit beratender Stimme teiL und sind
anzuhören, wenn über einen Austritt des Vereins aus ihren Verbänden abgestimmt werden
so[t.

Über Abstimmungsgegenstände, die nicht schon auf der Tagesordnung stehen, ist eine
Beschtussfassung nur dann statthaft, wenn dies die Mitgl,iederversammtung auf Antrag des
Vorstands beschtießt.

Dem Wirkunsskreis der MitsLiederversammtu nE untertieEen :

a) die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte der Mitgtieder des Vorstands, der Kontrotle und der
Rechn ungsprüfer;

b) die Genehmigung derTätigkeitsberichte und des Rechnungsabschtusses sowie die Enttastung
des Vorstands auf Antrag der Rechnungsprüfer;

c) die Waht der Mitgtieder des Vorstands, der Kontrotte und des Wahtausschusses, sowie der
Rechnungsprüfer und des Einzetschiedsrichters und Ersatzschiedsrichters;

d) die Festsetzung der Einschreibegebühr, der Mitgtieds- und lnvestitionsbeiträge sowie der
sonstigen Pftichtteistungen der Mitgtieder;

e) die Beschlussfassung überAnträge desVorstands, der Kontrotte oder Rechnungsprüfer, sowie
überAnträge der Mitgtieder, wenn diese spätestens 8 Tage vor der Mitgtiederversammtung ihre
Anträge dem Vorstand übermitte[t haben oder von der Mitgtiederversammtung gem. § 12 Abs
3 zugetassen werden;

f) die Ernennung von fördernden Mitgtiedern und Ehrenmitgtiedern;
g) die Beschtussfassung über Statutenänderungen;
h) die Beschtussfassung über Auftösung des Vereines;
i) die Genehmigung des Protokotts der letzten vorangegangenen Mitgtiederversammtung.

Über den Vertauf der Mitgtiederversammtung ist vom Schriftführer eine Verhandtungsschrift zu
führen und zu unterzeichnen, wetche binnen 3 Wochen dem Obmann und dem Vorsitzenden der
Kontrotte zur Gegenzeichnung vorzutegen ist. Das Protokott ist der nächsten
M itgtiederversamm [ung zur Genehmigung vorzutragen.

Ordenttichen Mitgl.iedern ist auf Vertangen eine Kopie des Protokotls auszufotgen.

§ 13 / Vorstand (Vereinsteitung)

1) besteht aus dem Obmann, einer/m ersten Stettvertreter, sowie noch aus dem Funktionsrange
nach zweiten und dritten Stettvertreter, dem Schriftführer und dessen Stettvertreter, dem
Kassier und dessen Stettvertreter, die atte von der Mitgtiederversammtung gewähtt worden
sind.
Der Vorstand hat bei vorzeitigem Ausscheiden eines gewähtten Mitgtiedes das Recht, an
ihre/seine Stette ein anderes wähtbares Mitgtied zu kooptieren, wozu die Genehmigung in der
nächstfotgenden Generatversammtung einzuholen ist. Wird die Genehmigung versagt, so
scheidet das kooptierte Mitgtied aus dem Vorstand aus. ln diesem Fatte ist sofort eine
Nachwahl durch die Mitgtiederversammtung vorzunehmen. Fättt der Vorstand ohne
Setbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar tange Zeit aus, ist die
Kontrotte berechtigt und verpftichtet, unverzügtich eine außerordenttiche
Mitgtiederversammtung zum Zweck der Neuwaht des Vorstands einzuberufen und zu leiten.
Sottte auch die Kontrotte handtungsunfähig oder nicht vorhanden sein, dann hat jedes
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ordenttiche Mitgtied, das die Notsituation erkennt, davon unverzügtich den Landesverband
NÖ zu verständigen und es diesem zu übertassen, im Einvernehmen mit dem Zentratverband
der Kteingärtner davon die Vereinsbehörde zu verständigen, damit diese beurteiten kann, ob
der Verein noch den Bedingungen seines rechttichen Bestehens entspricht (§ 29 Abs 1 VerG).

2) Der Vorstand wird vom Obmann, bei dessen Verhinderung von den Stettvertretern, schrifttich
oder mündtich einberufen. Der Vorstand ist besch[ussfähig, wenn atte ihre Mitgtieder
eingeladen worden sind und mindestens die Hätfte von ihnen anwesend ist.
Der Vorstand fasst Beschtüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengteichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschtag. Den Vorsitz im
Vorstand führt der Obmann, bei dessen Verhinderung einer seiner Stettvertreter.
Außer durch Tod und Abtauf der Funktionsperiode ertischt die Funktion eines Mitgtieds des
Vorstands durch Enthebung oder RücKritt.
Die Mitgtiederversammtung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder eiilzetne ihrer
Mitgtieder aus den Funktionen entheben.
Einzetne Mitgtieder des Vorstands können jederzeit ihren Rücktritt erkl,ären. Die
Rücktrittserktärung ist an die übrigen Mitgtieder des Vorstands, im Fatte des Rücktrittes des
gesamten Vorstands an die Kontrotte zu richten.

3) Dem Vorstand obtiegt die Leitung des Vereines, er führt die Vereinsgeschäfte und vertritt den
Verein durch den Obmann nach außen. lhm kommen al.te Aufgaben zu, die nicht durch die
Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

ln den Wirkungsbereich des Vorstands fatlen insbesondere fotgende Angetegenheiten:

a) Die Erstettung des Rechnungsabschlusses (§ 21 VerG), sowie die Erfassung, Berechnung
und Einhebung der Beiträge, Umtagen und sonstigen Vorschreibungen gegenüber den
Mitgtiedern;
b) die Vorbereitung und Einberufung der ordenttichen und außerordentl.ichen
M itgtiederversam mtungen;
c) die Verwattung des Vereinsvermögens;
d) die Aufnahme oder derAussch[uss von Mitgtiedern;
e) die Regetung des Verkehrs und der Benützungsbedingungen auf den Zufahrts- und
Aufschtießungswegen sowie auf den Parkptätzen der Kteingartenantage;
f) die Ersteltung von Sonderregetungen für das Befahren der Vereinswege mit Baufahrzeugen
und für die Benützung vereinsinterner Lagerptätze;
g) die Festtegung von Erhattungsbeiträgen und Kautionen, die von Bauwerbern im Fatte von
BaufÜhrungen im Kteingarten zu ertegen sind, sowie Beschränkung der Zeiten während derer
mit Staub-, Geruchs- oder Abgasbetästigung einhergehende Arbeiten verrichtet werden
dürfen;
h) die Beauftragung der von der Generatversammtung gewähtten Rechnungsprüfer.

4) Besondere Obtiegen heiten der Vereinsteitungsmitgtieder:

DerVerein wird nach außen vom Obmann vertreten.
Dessen Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber, atso nach außen, unbeschränkbar (s 6 Abs 3
VerG).
Nur mit Wirkung im Innenverhättnis gitt,
dass Schriftstücke, die finanziel.te Angetegenheiten des Vereins zum Gegenstand haben, vom
Obmann und vom Kassier zu unterfertigen sind, sotche in atten anderen Angetegenheiten vom
Obmann gemeinsam mit dem Kassier oder dem Schriftführer.
Der Obmann führt den Vorsitz in der Mitgtiederversammtung und im Vorstand.
Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Getdgebarung des Vereines verantworttich.
Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. lhm
obtiegt die Erstettung der Protokotte der Mitgtiederversammtung und des Vorstands. Darin müssen
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zumindest die Tagesordnung, die Feststettung der Beschtussfähigkeit, die Anträge und die
gefassten Beschtüsse festgehatten sein.

§ 141 Kontrotle (Aufsichtsorgan)

1 ) besteht aus drei Mitgtiedern, die von der Mitgtiederversammtung gewähtt werden. Für diesetbe
Funktionsperiode können Mitgtieder des Vqrstands nicht auch zu Mitgtiedern der Kontrotte

bestel,tt werden.
2) Die Kontrotte trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit ihrer Mitgtieder.
3) Der Kontrotte obtiegt es, laufend die Geschäftsgebarung und den Vorstand des Vereines auf

Gesetzes- u nd Statutenkonformität zu kontrottieren.
Sie hat an sie herangetragenen Beschwerden der Mitgtieder nachzugehen, ihre Wünsche und
Anregungen entgegenzunehmen und je nach dem Ergebnis eigener Prüfung an den Vorstand
weiterzuteiten.
Bei Erfüttung ihrerAufgaben sind die Mitgtieder der Kontrotte berechtigt, an den Sitzungen des
Vorsta nds mit beratender Stimme teitzu nehmen.
Die Kontrotte hat das Recht, vom Vorstand Einsicht in al.te Buchhattungsunterlagen und
sonstige Geschäftsuntertagen zu erhatten.
Unterlässt es der Vorstand, von der Kontrol.te gerügte Missstände abzustetten, dann hat die
Kontrotte den Vereinsobmann unter Bekanntgabe der gewünschten Tagesordnungspunkte
schrifttich aufzufordern, binnen zwei Wochen nach Erhatt der Aufforderung eine
außerordenttiche MitgLiederversammtung einzuberufen, die spätestens acht Wochen nach

Erhatt der Aufforderung stattzufinden hat. Kommt der Obmann dieser Aufforderung nicht
nach, dann ist die Kontrotte setbst berechtigt, eine außerordenttiche Mitgtiederversammtung
einzuberufen und zu teiten.
ln der Mitgtiederversammtung erstattet derVorsitzende der Kontrotte Bericht über das Ergebnis
seiner Kontrott-, Prüfungs- und Wahrnehmungstätigkeit.

4) Hat es die Mitgtiederversammtung untertassen, die gesetztich vorgeschriebenen
Rechnungsprüfer zu wähten oder sind zu wenige Rechnungsprüfer vorhanden, dann obtiegt es

der Kontrotte deren Auswahl mit Wirksamkeit bis zur nächsten Mitgtiederversammtung (§ 5

Abs 5 VerG). Die Beauftragung der Rechnungsprüfer erfotgt auch in diesem Fatte durch den
Vorstand.

§ 15 / Rechnungsprüfer

1) Von der Mitgl,iederversammtung sind zwei Rechnungsprüfer zu wähten, die nicht
Vereinsmitgtieder sein müssen und deren Funktionsdauer bis zur Waht anderer
Rechnungsprüfer andauert.

2) Den Rechnungsprüfern obLiegt es, an Hand dervom Vorstand zum Ende des Rechnungsjahres
[ängstens innerhalb von 5 Monaten zu

erstettenden Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht innerhatb
[ängstens weiterer 4 Monate die Finanzgebarung des

Vereines im Hinbtick auf die OrdnungsmäBigkeit der Rechnungstegung und die statutengemäße
Verwendung der Getdmittet zu prüfen und darüber einen Prüfungsbericht zu erstetten. Darin

sind die OrdnungsmäBigkeit der Rechnungstegung und die statutengemäße Verwendung der
GetdmitteL zu bestätigen oder festgestettte Gebarungsmänget aufzuzeigen. Auf
ungewöhntiche Einnahmen oder Ausgaben, vor attem auf lnsichgeschäfte ist besonderes
einzugehen (§ 21 VerG).

Erkennen die Rechnungsprüfer Gefahren für den Bestand des Vereins, dann haben sie den

Vorstand und die Kontrol.te darauf, auch schon vor Fertigstettung des Prüfberichts,
aufmerksam zu machen.

3) Die Rechnungsprüfer haben ihren Prüf ungsbericht dem Vorstand und der Kontrotte vorzutegen.
Zeigt der Prüfungsbericht Gebarungsmängel auf, oder erkennen die RechnungsprÜfer Gefahr
für den Bestand des Vereins, ohne dass unverzügtich wirksame Abhitfe durch den Vorstand zu
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erwarten ist, dann haben die Rechnungsprüfer entweder vom Vorstand die Einberufung einer
außerordenttichen Mitgtiederversammtung zu vertangen, oder setbst eine sotche einzuberufen
und zu [eiten.

4) Die Rechnungsprüfer sind verpftichtet, in der Mitgtiederversammtung über ihre Prüftätigkeit zu
berichten und sind dazu berufen, den Antrag auf Enttastung des Vorstands zu stetten.

5) Rechnungsprüfer können jederzeit ihren Rücktritt erktären. Dieser ist an den Vorstand und an
die Kontrotte zu richten. Sinkt die Anzaht'der Rechnungsprüfer unter die erfordertiche
Personenanzaht, ist nach § 14Pl«,4 vorzugehen.

§ 16 / Schiedsgericht

1) Zur Schtichtung von Streitigkeiten, die auf dem Vereinsverhäl.tnis beruhen, ist das
vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es handett sich um eine Schtichtungseinrichtung i.S.
des § 8 VerG.
Das Schiedsgericht ist zur Entscheidung von reinen Vereinsstreitigkeiten und von rechfl.ichen
Vereinsstreitigkeiten, sowohI sotchen zwischen Vereinsmitgliedern, wie auch sotchen
zwischen Vereinsmitgtiedern und dem Verein zuständig. DerVerein und die Vereinsmitgtieder
sind verpftichtet, mit sotchen Streitigkeiten das Vereinsschiedsgericht anzurufen.

2) Das Schiedsrichteramt wird von einem von der Mitgtiederversammlung zu wähtenden
Einzetschiedsrichter ausgeübt, dessen Funktionsdauer erst mit der Waht eines anderen
Schiedsrichters endet. Für den Falt, dass dieser im konkreten Fatt verhindert oder befangen
sein könnte, hat die Mitgtiederversammlung einen Ersatzschiedsrichter mit Funktionsdauer
des Einzetschiedsrichters zu wähten.

3) Der Schiedsrichter und der Ersatzschiedsrichter müssen nicht Vereinsmitgl.ieder sein.
Die Anrufung des Schiedsrichters besteht darin, dass ein Streitteit (,,der Ktäger") dem
Einzetschiedsrichter den Gegenstand seiner Beschwerde (den ,,Streitgegenstand") und seinen
Streitgegner (,,den Bektagten") schriftl.ich bekannt gibt. Mit dieser Anrufung des
Schiedsgerichts wird die 6-monatige Frist in Gang gesetzt, nach deren Abtauf jedenfatts der
ordenttiche Rechtsweg offensteht (§ 8 Abs. 1 VerG).
Der Schiedsrichter und der Ersatzschiedsrichter müssen nicht Vereinsmitgtied sein.

4) Der Schiedsrichter hat umgehend nach seiner Anrufung dem Streitgegner den
Streitgegenstand mit der Aufforderung mitzuteiten, sich dazu binnen einer festgesetzten Frist
schrifttiche zu äußern. Nach Eintangen der Außerung oder nach Fristabtauf hat er mit der
Beweisauf nahme zu beginnen. Die Streitteite sind verpftichtet, dem Einzetschiedsrichter auch
ohne Aufforderung die Beweismittet an die Hand zu geben, die zum Nachweis ihrer
Behauptungen geeignet sind.

5) Der Einzetschiedsrichterfättt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs nach
bestem Wissen und Gewissen. ln reinen Vereinsstreitigkeiten sind seine Entscheidungen
endgüLtig, geht es um rechttiche Vereinsstreitigkeiten, dann haben seine Entscheidungen nur
den CharaKer eines Einigungsvorschtags. Die Entscheidungen sind auch nach mündticher
Verkündigung vor den Streitparteien schrifttich zu fassen, kurz zu begründen und den
Streitparteien zuzustetten. Seine Entscheidungen sind vereinsintern unanfechtbar.

6) Nach Zustettung der Entscheidung des Einzetschiedsrichters steht es jenem Streitteit, der sich
dessen Entscheidung nicht unterwerfen witt, in rechttichen Vereinsstreitigkeiten frei, das
örttich und sachlich zuständige ordenttiche Gericht anzurufen. Das Gteiche gitt auch für den
Fatt, dass der Einzetschiedsrichter auch nach AbLauf von 6 Monaten ab dem Tage der Anruf ung
des Schiedsgerichts keine Entscheidung verkündet oder den Streitparteien zugestettt hat.
Ats Zustettanschrift des Vereinsmitgtieds gitt dessen letzte dem Vorstand bzw. dem
Schiedsrichter beka n ntgegebene Anschrift.
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7) lst der Verein setbst Streitpartei, dann ist der Obmann - bei dessen Verhinderung einer seiner
Stellvertreter*innen - zur Anrufung des Schiedsgerichts nach Maßgabe des Punktes 3) und zur
Entgegennahme der Entscheidung des Einzetschiedsrichters berufen.

B) Die Verjährung von Rechtsansprüchen ist für die Dauer des Schtichtungsverfahrens gehemmt.

§ 17 I Auftösung des Vereines

1) Eine freiwil.Lige Vereinsauftösung kann nur durch den Beschtuss einer eigens zu diesem Zweck
einberufenen Mitgtiederversammtung erfotgen. Der Verein ist aufzu[ösen, wenn der
AufLÖsungsbeschtuss von mindestens zwei Drittetn alter ordenttichen Vereinsmitgtieder
gefasst wird.

2) Diese Mitgtiederversammtung hat auch über die Liquidation zu beschtießen, insofern noch
Vereinsvermögen vorhanden ist. lnsbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen, und
Beschtuss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbteibende
Vereinsvermögen zu übertragen ist. Dieses Vermögen sott, soweit mögtich und ertaubt, einer
Organisation zufatten, die gteiche oder ähntiche Zwecke wie der aufgetöste Verein in der
Ktei nga rten bewegu n g verf otgt.

ERGANZUNGEN GEM. AUSSERORDENTLICH ER VEREI NSVERSAM M LUNG
voM 26.07.2020

§ 18 / Wegpftege

Die Vereinsmitgtieder sind für die Wegpftege rund um das gepachtete Grundstück bzw. enttang
der Wegführung um das Grundstück verantworttich. Diese Pftege beinhattet unter anderem den
Heckenschnitt, das Jäten des Unkrauts, das Ausbessern des Weges und die Beseitigung von
hindertichen Fahrnissen. Sottte ein Mitgtied dieser Verpftichtung nicht nachkommen, erfotgt erst
eine mündtiche, nach 8 Tagen eine schrifttiche (eingeschriebene) Aufforderung durch den
Vorstand.
Sottte das Mitgl.ied nach einer weiteren Frist von 8 Tagen immer noch keine Arbeiten
vorgenommen haben, wird seitens des Vorstands eine Fachfirma mit der Durchführung der
notwend igen Arbeiten bea uftragt.
Die Koste für diese Arbeiten werden dem säumigen Mitgtied ausnahmstos überbunden.

§ 19 / Neupf lanzungen auf den gepachteten Parzetten

Den Mitgtiedern ist es ertaubt, unter Einhattung der Gartenordnung, auf den Parzetten
Pftanzungen vorzunehmen. Sottten Bäume bzw. Sträucher mit einer Höhe über 5 m gepftanzt
werden bzw. Pftanzen eingebracht werden, die nach Jahren eine Pftanzhöhe von 5 m
überschreiten, ist das Mitgtied verpftichtet diese Pftanzungen zu entfernen bzw. die Wuchshöhe
so stark zu mindern bis die zutässigen 5 m wiederhergestettt sind.

§ 20 I Neuübernahme von Parzelten

Jede Neuübernahme erfol.gt aufgrund des Vorstandsbeschtusses vom 13.01 .2018.

§ 21 I Kennzeichnung der Parzellen

Jedes Vereinsmitgtied ist verpf tichtet die Parzettennummer so anzubringen, dass diese vom Weg
gut sichtbartbar ist. Diese MaBnahme ist unteranderem f ür Einsätze der Btautichtorganisationen
(Feuerwehr, Rettu ng, Potizei) u nu mgä ngl.ich.
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§ 221 Bautiche Veränderungen an Gemeinschaftsanlagen

Den Vereinsmitgl.iedern ist untersagt eigenmächtige Veränderungen an Gemeinschaftsantagen
vorzunehmen oder diese ohne Zustimmung des Vorstands zu beauftragen. Für notwendige
Veränderungen muss ein Antrag beim Vorstand eingebracht werden. Dieser Antrag wird im
Rahmen der jährtichen Generatversammtung den Mitgtiedern zur Abstimmung vorgetegt.

§ 23 / Parkplätze des Vereins

Auf den Parkptätzen des Vereins wird den Mitgtiedern untersagt Fahrzeuge ohne Anmetdung
(ohne Nummerntafet) abzustetten. Sottte es unter besonderen Umständen dennoch notwendig
sein, so kann dies nur mit Zustimmung des Vorstands erfotgen.

ERGANZUN GEN GEM. GEN ERALVERSAM M LUNG VOM 1 4.06,2025

§ 24 I Veränderung einer Parzetle

Jede geptante Veränderung einer Parzetle und/oder des darauf befindtichen Bauobjekts durch
Verkauf oder Schenkung sowie im Todesfatt des/der Unterpächters/Unterpächterin, sind
unverzüglich der Vereinsteitung zu metden, um die weitere Vorgangswiese gemeinsam
festzutegen.

§ 25 / Abstetlen von Fahrnissen auf den Parzetlen

Das dauerhafte Abstetten von Wohnmobilen, Wohnwägen und PKW-Anhängern jegticher Art
(2.8. Tief- und Hochtader, Bootsanhängern, usw.) auf den Parzelten ist verboten.
Ausnahme: Von 1 . November bis 31 . Märzjeden Jahres, darf auf dafür geeigneten Parzetten je
ein Bootsanhänger samt Boot abgestettt werden.
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